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VORTEILE FÜR TEILNEHMENDE VERSICHERTE

 Schnelle und flexible Terminvergabe; begrenzte Wartezeit

 Enge und strukturierte Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Haus- und Fachärzten

 Umfangreiche, individuelle und ganzheitliche Beratung für Patienten mit bspw. Rückenschmerzen und 
Kniearthrose

 Information zu Beratungs- und Hilfsangeboten der AOK/Bosch BKK und Tipps zum Umgang mit der Krankheit 
im Alltag

 Zuzahlungsbefreiung bei vielen rabattierten Arzneimitteln (AOK)
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Infoblatt „Patientenvorteile auf einen Blick“: 
www.medi-verbund.de → Leistungen → Verträge/Abrechnung → AOK/Bosch BKK Orthopädie/Chirurgie 

→ Allgemeine Informationen und Formulare

http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/


VORAUSSETZUNGEN UND REGELUNGEN FÜR VERSICHERTE

 Teilnahmeberechtigt sind alle Versicherten der AOK BW / Bosch BKK, die gültig an der HZV 

(Hausarztzentrierten Versorgung) teilnehmen.

 Einschreibung in das gesamte FacharztProgramm (in alle bestehenden Facharztverträge)

 In Fachgebieten, in denen es einen Facharztvertrag gibt, dürfen nur teilnehmende Fachärzte/ 

Psychotherapeuten aufgesucht werden, diese dürfen nur auf Überweisung des HZV-Hausarztes 

aufgesucht werden (ausgenommen Notfälle)

 Bindung für mind. 12 Monate mit automatischer Verlängerung
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FACHARZTPROGRAMM DER AOK / BOSCH BKK
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Gastroenterologie

Psychiatrie / Neurologie / Psychotherapie / KJ-Psychiatrie (nur AOK)

Orthopädie / Rheumatologie

Kardiologie

Diabetologie (nur AOK)

Nephrologie (nur AOK)

Urologie

Pneumologie 



TEILNAHMESTATUSPRÜFUNG

Über die Online-Teilnahmestatusprüfung in der Vertragssoftware wird der aktuelle Teilnahmestatus des 
Versicherten am Haus- bzw. FacharztProgramm ermittelt.
 Bitte führen Sie die Teilnahmestatusprüfung jedes Quartal und vor Beantragung der 
Patientenvertragsteilnahme durch.
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Mögliche Rückmeldungen der Teilnahmestatusprüfung:

HZV-Teilnahmestatus FAV-Teilnahmestatus
„Patient ist derzeit 
kein aktiver 
Vertragsteilnehmer“

„Patient ist bereits 
aktiver 
Vertragsteilnehmer“

„Patient ist derzeit 
kein aktiver 
Vertragsteilnehmer“

„Patient ist bereits 
aktiver 
Vertragsteilnehmer“

Keine 
Einschreibung 

möglich

Einschreibung ins 
Facharztprogramm 

möglich

Einschreibung ins 
Facharztprogramm 

möglich, wenn 
aktiver HZV-
Teilnehmer

Abrechnung über 
Facharztvertrag, 

Einschreibung nicht 
notwendig



ONLINE-VERSICHERTENEINSCHREIBUNG

Versicherten informieren und Merkblatt aushändigen

Teilnahme in der Vertragssoftware beantragen und Teilnahmeerklärung ausdrucken (2 Exemplare)

beide Exemplare unterzeichnen (Arzt und Versicherter)

Teilnahmeerklärung über die Vertragssoftware übermitteln und
den aufgedruckten vierstelligen Code eingeben
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VERSICHERTENTEILNAHMEERKLÄRUNG AOK
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patienten-
individueller 
vierstelliger 
Code

Unterschriften-
felder

wird über die 
Software erzeugt 
und bedruckt

x x



ERFOLGREICHE ÜBERMITTLUNG DER TEILNAHMEERKLÄRUNG?

Den Status einer Teilnahmeerklärung können Sie innerhalb Ihrer Software auf der Übersicht der 
Versichertenteilnahmeerklärungen einsehen. 
 ggf. beim Softwarehaus nachfragen, wo diese Übersicht zu finden ist.

Eine Versichertenteilnahmeerklärung kann folgenden Status haben:
 „Erzeugt“:  Die Versichertenteilnahmeerklärung wurde erzeugt.
 „Gedruckt“: Die Versichertenteilnahmeerklärung wurde gedruckt.
 „Fehlerhaft“: Die Versichertenteilnahmeerklärung konnte nicht übermittelt   

 werden oder wurde durch das Rechenzentrum abgelehnt.
  Zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen und bei andauernden Schwierigkeiten an 

Ihr Softwarehaus wenden.
 „Erfolgreich“: Die Versichertenteilnahmeerklärung wurde online    

 übermittelt und vom Rechenzentrum angenommen.
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Die Statusmitteilung ersetzt nicht die Online-Teilnahmeprüfung in Ihrer Vertragssoftware!  
Die Online-Teilnahmeprüfung ist nach wie vor mindestens einmal im Quartal für jeden Patienten 
durchführen.

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen





FRISTEN BIS ZUR AKTIVEN TEILNAHME

je nach Eingang der elektronischen Teilnahmeerklärung (Stichtage 01.02., 01.05., 01.08., 01.11.) wird der 
Versicherte zum nächsten oder übernächsten Quartal aktiver Teilnehmer am FacharztProgramm:
 Eingang der TE bis zum Stichtag → im Folgequartal aktiv
 Eingang der TE nach dem Stichtag → im übernächsten Quartal aktiv
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Mai JuniApril August SeptemberJuliJanuar Februar März

Q1 Q2 Q3
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SOFORTABRECHNUNG NACH EINSCHREIBUNG (SANE)

Die SANE ermöglicht die Abrechnung aller Leistungen des gesamten Quartals über den Facharztvertrag 
(FAV), sobald die Online-Einschreibung erfolgt ist.

Bedingungen:
 Der Versicherte muss aktiv an der HZV teilnehmen
 Der Facharzt/Psychotherapeut ist zur Teilnahme an der SANE berechtigt (einmalige Beantragung i.R. der 

Teilnahmeerklärung) 
 Kann für einen Patienten für das Einschreibequartal und maximal das Folgequartal durchgeführt werden
 Abrechnung entweder komplett über SANE im Facharztvertrag oder wahlweise komplett über KV
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SOFORTABRECHNUNG NACH EINSCHREIBUNG (SANE)

Sind die Voraussetzungen zur SANE erfüllt, können alle Leistungen des gesamten Quartals über den Facharztvertrag (FAV) 
abgerechnet werden sobald die Online-Einschreibung erfolgt ist.
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Bsp:  Einschreibung 15.03.
 alle Leistungen in Q1 
können über den FAV 
abgerechnet werden

 aktive Teilnahme in Q3 
 alle Leistungen in Q2 
können über den FAV 
abgerechnet werden

SANE in max. 2 aufeinanderfolgenden Quartalen möglich spätestens nach 2 Quartalen aktive 
Teilnahme, wenn nicht:
Reduzierung der Vergütung Q1 und 
Q2 um 15% 

Mai JuniApril August SeptemberJuliJanuar Februar März

Q1 Q2 Q3
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PRAXISABLAUF

aktiver Teilnehmer HZV aktiver Teilnehmer FAPkein aktiver Teilnehmer HZV

Abrechnung im Facharztvertrag 

Patient unterzeichnet  
Teilnahmeerklärung? 

Online-Teilnahmestatusprüfung

Abrechnung über KV

Keine erneute 
Einschreibung erforderlich

Sofortabrechnung im Facharztvertrag 
(bis zur aktiven Teilnahme optional auch 
KV-Abrechnung möglich)
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 abgelehnte SANE-Fälle sind in der Datenempfangsbestätigung oder im SANE-Ablehnungsschreiben 
aufgeführt. Mögliche Gründe: 

 zu oft über SANE abgerechnet (max. 2 Quartale in Folge möglich)

 keine HZV-Teilnahme

 keine Mitgliedschaft bei der AOK BW/Bosch BKK

 Versicherter nicht identifizierbar (z.B. falsche/unvollständige Versichertennummer)

 Nachabrechnung über KV möglich (berufen Sie sich ggf. auf die Ausnahmen der Abrechnungsrichtlinie der 
KV § 3 (2) bzw. (3) und geben Sie einen Hinweis auf die Ablehnung von Leistungen der Sofortabrechnung 
im Selektivvertrag)

17

ABLEHNUNG VON SANE-FÄLLEN
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WICHTIGE DOKUMENTE ZUR ABRECHNUNG

Gesamtziffernkranz (Anlage 12 Anhang 1)
legt den Leistungsumfang des Vertrags fest

ICD-Liste (Anlage 12 Anhang 2)
Auflistung und Zuordnung der Diagnosen, welche für die Abrechnung bestimmter Leistungen vorliegen 
müssen

Honoraranlage (Anlage 12)
 + Ambulantes Operieren (Anlage 12 Anhang 5)

enthält die Abrechnungsziffern, -regeln und Vergütungen
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Diese Dokumente finden Sie unter: www.medi-verbund.de



GESAMTZIFFERNKRANZ (GZK) (ANLAGE 12 ANHANG 1)

 Abgrenzung KV- und Vertragsabrechnung
 Aufgelistete EBM-Ziffern aus allen §140a-Verträgen sowie HZV: Für teilnehmende Versicherte nicht über KV 

abrechenbar
 Nicht aufgelistete EBM-Ziffern: Für teilnehmende Versicherte weiterhin über KV abrechenbar
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Gesamtziffernkranz:
www.medi-verbund.de → Leistungen → Verträge/Abrechnung → AOK/Bosch BKK Orthopädie/Chirurgie 

→ Anlagen zum Vertrag → Anlage 12

http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/
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ANMERKUNGEN IM GZK

Leistungen müssen für eingeschriebene Versicherte vom jeweiligen 
FA als Teil der Abrechnungsziffern erbracht werden.

Leistungen müssen für eingeschriebene Versicherte als Teil der 
Abrechnungsziffern erbracht werden, sofern Qualifikation und
Ausstattung vorhanden. 

Diese Leistungen sind durch einen anderen Facharztvertrag in den 
GZK eingegliedert aber bei Erbringung der Leistung mit den
Abrechnungsziffern Ihres vorliegenden Vertrages abgegolten. 

Zur Abstimmung bzgl. Erbringung (auch durch den Hausarzt) 
dieser Leistung ist die Absprache mit dem HAUSARZT erforderlich. 
Bei Abrechnung durch den FACHARZT ist die Leistung mit den 
Abrechnungsziffern Ihres vorliegenden Vertrages abgegolten.



LABORLEISTUNGEN

 Laborleistungen, die im Gesamtziffernkranz (GZK) abgebildet sind, sind in den Pauschalen enthalten und 
dürfen nicht mehr mittels Laborüberweisung (Muster 10/10A) angefordert werden.

 die Anforderung erfolgt über ein mit dem Labor geregeltes Verfahren

 die Verrechnung erfolgt direkt zwischen Arzt und Labor

 Alle anderen Laborleistungen (Speziallaborleistungen) werden weiterhin über Muster 10 beim Labor 
angefordert und dem Labor   von der KV vergütet.

 Pseudo-GOP 88192 zur Berechnung des Wirtschaftlichkeitsbonus über die KV abrechnen
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ICD-LISTE (ANLAGE 12 ANHANG 2)

Bei Vorliegen gekreuzter Diagnosen sind entsprechende Leistungen abrechenbar
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AMBULANTES OPERIEREN (ANLAGE 12 ANHANG 5)

 Enthält die Ziffern zum ambulanten Operieren, Anästhesien und postoperative Überwachungen
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OP-Leistungsketten inkl. OPS OP-Leistungsketten finden Sie im 
Bereich „Abrechnungsunterlagen“
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ABRECHNUNGSSYSTEMATIK 

Zuschläge

Zusatzpauschalen

Beratungspauschalen

Einzelleistungen

Auftragsleistungen

oder

Grundpauschale



ARZT-PATIENTEN-KONTAKT (APK) 

Ein APK beschreibt die Interaktion eines Facharztes und/oder eines medizinisch qualifizierten Praxismitarbeiters 
und dem Patienten und/oder dessen Bezugsperson und beinhaltet einen konkreten Bezug zur fachärztlichen 
bzw. psychotherapeutischen Versorgung des Patienten

 Persönlicher APK: Eine Leistung wird zur gleichen Zeit am gleichen Ort (z.B. in der Praxis) erbracht.
 Telemedizinischer APK: Die Leistung wird ausschließlich z.B. via zertifiziertem Videosystem, Telefon, 

Messenger, also nicht am gleichen Ort und/ oder nicht zur gleichen Zeit erbracht. 
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FBE  Fernbehandlung  1/Q

neue Ziffer „FBE“ dient zur Kennzeichnung, wenn im Quartal 
ausschließlich telemedizinische Kontakte stattfinden



LEGENDE

Symbole

Fernbehandlung möglich

Ausschluss Delegation an nichtärztliche Mitarbeiter

nur abrechenbar bei Vorliegen gesicherter Diagnosen gem. ICD-Liste        

      wird bei Vorliegen der Voraussetzungen automatisch erzeugt

      zur Abrechenbarkeit muss ein entsprechender Nachweis vorliegen
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Abrechnungshäufigkeit
x / Q = x mal pro Behandlungsfall abrechenbar (1 Patient, 1 Quartal)
x / 4Q = x mal pro Krankheitsfall abrechenbar (1 Patient, 4 Quartale) 
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GRUNDPAUSCHALEN + ZUSCHLÄGE

P1    Grundpauschale

+ P1A  Überweisung vom HZV-Hausarzt (additiv zu P1)

1/Q

1/Q

26,00 €

10,00 €*
+ Q1  Zuschlag Sonografie (inkl. Säuglingshüfte) 1,00 €

+ Q2  Zuschlag Röntgen 7,00 €

+ Q3  Zuschlag Osteodensitometrie (DXA) 4,00 €

+ Q4  Zuschlag Duplexsonografie 8,00 €

+ Q5  Zuschlag Rationale Pharmakotherapie 4,00 €

+ Q11 Zuschlag Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT) 
bei Fasciitis plantaris 0,50 €

oder V1 Vertretungspauschale 1/Q 20,00 €Erstkontakt muss persönlich sein

*Bosch BKK: 5,00 €
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ZUSATZPAUSCHALEN

P2A  unspezifischer Rückenschmerz 1/Q 16,00 €

P2B  spezifischer Rückenschmerz 1/Q 16,00 €

P3  Gon- und Koxarthrose 1/Q 15,00 €

P4  Osteoporose 1/Q 20,00 €

P5  entzündliche Gelenkerkrankungen 1/Q 25,00 €

max. 2 verschiedene Zusatzpauschalen pro Quartal abrechenbar
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BERATUNGSPAUSCHALEN

BP2A Beratung unspezifischer Rückenschmerz 1/Q 20,00 €

BP2B  Beratung spezifischer Rückenschmerz 1/Q 20,00 €

BP3    Beratung Gon- und Koxarthrose 1/Q 20,00 €

BP4    Beratung Osteoporose 1/Q 20,00 €

BP5    Beratung entzündliche Gelenkerkrankungen 1/Q 20,00 €

+ Q8 Strukturzuschlag EFA® (auf BP2A/B-BP5) 10,00 €*

je EFA® bei
 100%-Tätigkeit (mind. 38,5 Std./ Woche) bis zu 200 Zuschläge
 75%-Tätigkeit (mind. 28 Std./ Woche) bis zu 150 Zuschläge
 50%-Tätigkeit (mind. 19 Std./ Woche) bis zu 100 Zuschläge

eine Beratungspauschale pro Quartal und max. 2x im Krankheitsfall, Dauer mind. 20 Min. 

*Bosch BKK: 5,00 €
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EINZELLEISTUNGEN

E1    spezielle Schmerztherapie (gem. Schmerztherapievereinbarung) 1/Q 94,00 €

+ Q7 Zuschlag Schmerztherapeutische Einrichtung 30,00 €

+ Q8 Strukturzuschlag EFA® 10,00 €*

E2    Fallkonferenz Rücken (Abrechnung HA: 56580; PT: PTZ4) 1/4Q 50,00 €
E3    Therapeutische Proktoskopie 4/Q 18,50 €
ELWS   Interventionelle Schmerztherapie an der Wirbelsäule      
               (epidural) LWS 3/4Q 204,00 €

EHWS  Interventionelle Schmerztherapie an der Wirbelsäule      
               (epidural) HWS

3/4Q 250,00 €

E4A  zusätzlicher Arzt-Patienten-Kontakt 15,00 €

E4B  zusätzlicher Arzt-Patienten-Kontakt Akupunktur  
(nach Vorgaben in Kap. 30.7.3 EBM)

15,00 €

 Zusätzliche Arzt-Patienten-Kontakte sind über die E4A bzw. E4B abrechenbar
 die Vergütung erfolgt ab dem 3. APK innerhalb eines Quartals bis max. 8x im Quartal
 alle APKs müssen mit der Ziffer E4A/E4B dokumentiert und übermittelt werden

10/Q

*Bosch BKK: 5,00 €

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
E2: Fallkonferenz Rücken: Mindestteilnehmer Orthopäde und HZV-Hausarzt



Abrechnungsschulung Orthopädie32

SCHREIBTISCHUNTERLAGE

Schreibtischunterlage:
www.medi-verbund.de → Leistungen → Verträge/Abrechnung → AOK/Bosch BKK Orthopädie/Chirurgie 

→ Abrechnungsunterlagen

http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/


AMBULANTES OPERIEREN (ANHANG 5 ZU ANLAGE 12)

 Abrechnungsziffern für ambulante Operationen sind im Anhang 5 zu Anlage 12 aufgelistet:
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AMBULANTES OPERIEREN (ANHANG 5 ZU ANLAGE 12)

Anästhesien sind über AOP-Ziffern abrechenbar

 Postoperative Überwachung ist über AOP-Ziffern abrechenbar 

34 Abrechnungsschulung Orthopädie



AMBULANTES OPERIEREN

 Ziffern zum ambulanten Operieren sind 1 x pro Tag abrechenbar (Ausnahme: Simultaneingriff: abrechenbar je 

15 Minuten Dauer)

 jeweils OPS-Code gem. Anhang 2 EBM angeben

 Ggf. Seitenlokalisation angeben

 postoperative Behandlung ist über E4A (zusätzlicher Arzt-Patienten-Kontakt) abrechenbar
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AMBULANTES OPERIEREN: SACHKOSTEN

 Die Abrechnung tatsächlich entstandener Sachkosten bei Operationen erfolgt analog der KV-
Produktgruppenliste in den entsprechenden Freitextfeldern der Vertragssoftware:

 exakter Euro-Betrag im Feld „Sach-und Materialkosten“

 Produktname im Feld „Sachkostenbezeichnung“ 

 Produktgruppennummer (analog KV) im Feld „freier Begründungstext“ 

 für Arthroskopien gelten Sachkostenpauschalen (gem. EBM)
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AUFTRAGSLEISTUNGEN

 ohne P1 – P5 oder Q-Zuschläge ( kein eigener Krankheitsfall)

37 Abrechnungsschulung Orthopädie

A1 Grundpauschale Auftragsleistung 12,50 €
A2 spezielle Schmerztherapie 94,00 €

+ Q7 Zuschlag schmerztherapeutische Einrichtung 30,00 €

A3 Duplex 30,00 €
A4 Osteodensitometrie (DXA) 30,00 €
A5 Sonografie (inkl. Säuglingshüfte) 20,00 €
A6 Röntgen 15,00 €
A7 Therapeutische Proktoskopie 18,50 €
ALWS   Interventionelle Schmerztherapie an der Wirbelsäule      
               (epidural) LWS 204,00 €

AHWS  Interventionelle Schmerztherapie an der Wirbelsäule      
               (epidural) HWS

250,00 €

Neben Auftragsleistungen sind keine anderen Leistungen des Vertrags abrechenbar.
Die Abrechnung von Auftragsleistungen erfordert eine Überweisung „Zielauftrag“



ABRECHNUNGSBEISPIEL: PATIENT MIT UNSPEZIFISCHEM RÜCKENSCHMERZ, AU > 2 
WOCHEN, SCHMERZEN SEIT 6 WOCHEN

38 Abrechnungsschulung Orthopädie

1. Termin

P1 26,00 € Grundpauschale

P1A 10,00 € Überweisung vom HZV-Hausarzt

Q-Zuschläge 25,50 € *

2. Termin
P2A 16,00 € Zusatzpauschale

BP2A 20,00 € Beratungspauschale

3. Termin E4A 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt

Quartalshonorar 112,50 €

* Sonographie 1,00 €

Röntgen 7,00 €

DXA 4,00 €

Pharmaquoten 3,50 €

EFA 10,00 €



ABRECHNUNGSBEISPIEL: PATIENT MIT UNSPEZIFISCHEM RÜCKENSCHMERZ UND 
GONARTHROSE
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1. Termin

P1 26,00 € Grundpauschale
P1A 10,00 € Überweisung vom HZV-Hausarzt
P2A 16,00 € Zusatzpauschale
Q-Zuschläge 25,50 € *

2. Termin
P3 15,00 € Zusatzpauschale
BP3 20,00 € Beratungspauschale

3. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
4. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
5. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
6. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
7. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
8. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
9. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
10. Termin E4B 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (Akupunktur)
Quartalshonorar 232,50 €
* Sonographie 1,00 €

Röntgen 7,00 €

DXA 4,00 €

Pharmaquoten 3,50 €

EFA 10,00 €



AMBULANTES OPERIEREN: ARTHROSKOPISCHE GELENKOPERATION: GELENKSPÜLUNG 
MIT DRAINAGE, ASEPTISCH: KNIEGELENK
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1. Termin
P1 26,00 € Grundpauschale
P1A 10,00 € Überweisung vom HZV-Hausarzt
Q-Zuschläge 16,00 € *

2. Termin

31142
OPS 5-810.0h L

274,80 € Endoskopischer Gelenkeingriff (Arthroskopie) der 
Kategorie E2 

40750 122,00 € Sachkostenpauschale
Zuschläge 69,77 € **
AOP1 48,24 € Regionalanästhesie
AOP3 168,66 € Anästhesieleistung
AOP11 61,15 € Postoperative Überwachung
AOP16 9,65 € Zuschlag Postoperative Überwachung 

(Nachbeobachtung)
3. Termin E4A 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (z.B.: Wundkontrolle)
Quartalshonorar 821,27 €
* Sonographie 1,00 €

Röntgen 7,00 €

DXA 4,00 €

Pharmaquoten 4,00 €

** 31453 Zuschlag III 45,11 €

31045 Hygienezuschlag 24,66 €



ABRECHNUNGSBEISPIEL: PATIENT MIT SPEZIFISCHEM RÜCKENSCHMERZ UND 
SPINALKANALSTENOSE (G55.1 + M48.02)
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1. Termin

P1 26,00 € Grundpauschale

P1A 10,00 € Überweisung vom HZV-Hausarzt

Q-Zuschläge 26,00 € *

P2B 16,00 € Zusatzpauschale spezifischer Rückenschmerz
BP2B 20,00 € Beratungspauschale spezifischer Rückenschmerz

2. Termin
EHWS 250,00 € Interventionelle Schmerztherapie an der 

Wirbelsäule (epidural) HWS

3. Termin E4A 15,00 € Arzt-Patienten-Kontakt (z.B.: Wundkontrolle)
Quartalshonorar 363,00 €

* Sonographie 1,00 €

Röntgen 7,00 €

EFA-Zuschlag     10,00 € 

DXA 4,00 €

Pharmaquoten 4,00 €



HÄUFIGE FRAGEN

 P1A Überweiserpauschale

 LANR und BSNR des überweisenden HZV-Hausarztes muss in der Software an passender Stelle 
eingetragen und mit der Abrechnung übermittelt werden

 Beratungspauschalen 

 eine Beratungspauschale pro Quartal und max. 2 x je Krankheitsfall abrechenbar

 nur mit entsprechender Zusatzpauschale abrechenbar (z. B. BP3 mit P3, BP4 mit P4,…)
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ZUSÄTZLICHE ARZT-PATIENTEN-KONTAKTE

 zusätzliche Arzt-Patienten-Kontakte sind über die Ziffern E4A bzw. E4B (Akupunktur) abrechenbar 

 E4A/E4B sind max.1x pro Tag und nicht zusammen am selben Tag abrechenbar

 die Vergütung erfolgt ab dem 3. APK innerhalb eines Quartals, es werden max. 8 APK pro Quartal vergütet

 alle Arzt-Patienten-Kontakte sind zu dokumentieren

 setzt Arzt-Patienten-Kontakt voraus (z. B. Besprechung, Wundkontrolle, chirotherapeutische Behandlung, 
Infiltrationen)

 reine Rezeptausstellungen, physikalische Therapie durch die Praxisangestellten usw. sind über diese Position 
nicht abrechenbar

 E4B: Akupunktur bei chronisch schmerzerkrankten Patienten nach den Vorgaben in Kapitel 30.7.3 EBM
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BAG und MVZ

 kein Zielauftrag, keine Vertreterpauschale innerhalb BAG/MVZ möglich

 keine Überweisung für Leistungen die innerhalb BAG/MVZ erbracht werden können

 P1 ist innerhalb einer BAG (HBSNR) parallel zu P1 aus anderen §140a-Verträgen nicht am selben Tag, aber 
im selben Quartal abrechenbar, wenn jeweils eine eigene Überweisung des HA/FA vorliegt

IGeL

 Leistungen, die Vertragsbestandteil sind, dürfen nicht zusätzlich privat liquidiert werden (z. B. Chirotherapie, 
Akupunktur nach Kapitel 30.7.3 EBM, DXA, Injektionstherapie)

 Darüber hinausgehende Leistungen müssen individuell mit dem Patienten vereinbart werden
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FORTBILDUNGSVERPFLICHTUNG FÜR TEILNEHMENDE ÄRZTE

1. Teilnahme an einem strukturierten vertragsspezifischen Qualitätszirkel je Halbjahr (= zwei pro Jahr)
 Veranstaltet durch die ADO in Kooperation mit dem aQua-Institut
 Teilnahme Live Online oder im Archiv

(inkl. Lernerfolgskontrolle) bis jew. 31.12.

2. Teilnahme an zwei weiteren Fortbildungen im Umfang
von insges. mind. 8 CME-Punkten pro Jahr
 Zustimmung der Datenweitergabe aus dem

LÄK-Fortbildungskonto an MEDIVERBUND möglich
 Die Einhaltung wird regelmäßig geprüft
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Informationen unter:
www.medi-verbund.de → Leistungen → Verträge/Abrechnung → AOK/Bosch BKK 

Orthopädie/Chirurgie → Fortbildungen und Qualitätszirkel

http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/
http://www.medi-verbund.de/


AGENDA
1 Versicherteneinschreibung

2 Sofortabrechnung nach Einschreibung 
(SANE)

3 Vergütungs- und Abrechnungssystematik

4 Pharmaquoten

5 Datenübermittlung und Abrechnungsbrief

6 Internetauftritt



PHARMAQUOTEN

Im Vertrag gibt es 3 unterschiedliche Pharmaquoten (grün-blau-rot), die automatisch von MEDIVERBUND 
berechnet und bei Erreichen der Quote vergütet werden:
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Grün hinterlegt sind: Patentfreie Arzneimittel, für welche die Kasse im Rahmen von 
Ausschreibungen Rabattverträge nach § 130 a Abs. 8 SGB V abgeschlossen hat. 
(Bei Quote ≥ 90 %  Vergütungszuschlag = 1,00€)

Blau hinterlegt sind: Patentgeschütze und / oder biotechnologisch hergestellte 
Arzneimittel, für die Rabattverträge nach § 130 a Abs. 8 SGB V abgeschlossen wurden. 
(Bei Quote ≥ 70 %  Vergütungszuschlag = 0,50€)

Rot hinterlegt sind: Arzneimittel, die in der Regel durch qualitative und wirtschaftliche 
Alternativen unter Beachtung medizinischer Ausschlusskriterien substituiert werden 
können. . 
(Bei Quote ≤ 3%  Vergütungszuschlag = 2,50€)

Orange hinterlegt sind: Ausgewählte Original-Arzneimittel, die durch wirtschaftliche 
Alternativen (rabattierte „blau“ gekennzeichnete Original-Arzneimittel) ersetzt werden 
können.
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BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG IN DER SOFTWARE
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BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG IN DER SOFTWARE
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BEISPIELHAFTE DARSTELLUNG IN DER SOFTWARE

50



BEISPIEL GRÜNQUOTE

Wenn in mindestens 90% der Fälle, in denen aus der Arzneimitteldatenbank ein grünes Präparat vorgeschlagen 
wird – also eine „grüne Verordnung theoretisch möglich wäre“, letztendlich auch ein grün markiertes Präparat 
verordnet wird, dann ist die Grün-Quote (≥ 90%) in diesem Quartal erreicht. 
In diesem Fall erhält der Vertragsteilnehmer automatisch eine Vergütung auf jede in diesem Quartal 
abgerechnete Grundpauschale.
Zur Berechnung der Pharma-Quoten werden nur die Verordnungsdaten der Praxis berücksichtigt. Auch wenn 
das Präparat z. B. in der Apotheke substituiert wird, erfolgt die Berechnung der Pharma-Quoten auf Basis der 
ursprünglich in der Praxis ausgestellten Verordnungen.
Im Abrechnungsbrief wird der Pharmazuschlag bei jedem Patienten wie folgt ausgewiesen:
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AGENDA
1 Versicherteneinschreibung

2 Sofortabrechnung nach Einschreibung 
(SANE)

3 Vergütungs- und Abrechnungssystematik

4 Pharmaquoten

5 Datenübermittlung und Abrechnungsbrief

6 Internetauftritt
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ABRECHNUNGSPROZESS

05. Januar 05. April 05. Juli 05. Oktober
Stichtag
 für Q4

Stichtag
 für Q1

Stichtag
 für Q2

Stichtag
 für Q3

Auszahlung und Versand Abrechnungsbrief

Abrechnungsprüfung durch MEDIVERBUND und Kasse  

Erhalt der Datenempfangsbestätigung

Datenübermittlung über Vertragssoftware 

Abrechnungsprüflauf durch die Praxis

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Geändert GRA



AUSZAHLUNGSPROZESS

 Die Auszahlung erfolgt in zwei Schritten:

 Abschlagszahlungen und

 Schlusszahlung

 Die Abschlagszahlungen erfolgen monatlich in Höhe von max. 19,50 € pro Grundpauschale P1

 Die Berechnung der Abschlagszahlungen erfolgt anhand der Abrechnungsdaten des Vorquartals

 Die Schlusszahlung erfolgt ca. 10 Wochen nach dem Abrechnungsstichtag
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EMPFANGSBESTÄTIGUNG DER ABRECHNUNGSDATEN

Nach erfolgreicher Übermittlung der Abrechnungsdaten erhalten Sie eine Datenempfangsbestätigung
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Tipp: Achten Sie nach dem Versand der Abrechnungsdaten auf den Erhalt der 
Datenempfangsbestätigung und prüfen Sie Fallzahlen und Verordnungsdaten



INHALTE DES ABRECHNUNGSBRIEFS

Enthält Informationen zu Abrechnung, Änderungen und Neuerungen des Vertrags 
Abrechnungssumme des laufenden Quartals sowie Nachabrechnungen der Vorquartale
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INHALT DES ABRECHNUNGSBRIEFS
 Einzelnachweise → sind im Arztportal abrufbar
 detaillierte, fallbezogene Darstellung der Leistungen
 von MEDIVERBUND erzeugte Ziffern sind mit „---Ziffer---“ gekennzeichnet
 NEGSOFAB: 15% Abzug für Versicherte, die nach 2 Quartalen in Folge noch nicht gültig am Facharztprogramm 

teilnehmen
 Änderungen sind unterhalb eines Falls aufgelistet



INHALTE DES ABRECHNUNGSBRIEFS

 Buchungsübersicht

 Übersicht Behandlungsfälle
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Bitte teilen Sie uns Änderungen Ihrer 
Bankverbindung rechtzeitig über 

Arztportal oder 
Stammdatenänderungsblatt mit!

Kontoinhaber: Max Mustermann

IBAN: DE00 0000 0000 0000 0000 00

BIC: SSSSSSSSS00



INHALTE DES ABRECHNUNGSBRIEFS

 Übersicht Pharmaquotenerreichung
 Auflistung der Quoten und der Zielwerte gem. Vertrag sowie eine Darstellung der arztindividuellen Erreichung der Quote
 Zusätzlich bietet diese Seite einige Tipps und Tricks, wie die Quotenerreichung bei Bedarf optimiert werden kann
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HÄUFIGE FRAGEN ZUM ABRECHNUNGSBRIEF

 Streichung von Ziffern
 OP-Ziffer wurde gestrichen, mögliche Gründe: OPS-Code fehlt, Seitenlokalisation fehlt, falsche OP-Ziffer 

abgerechnet

 Beratungspauschale wurde gestrichen, da zu oft abgerechnet

 Kettenreaktionen“ durch Streichung von Leistungen (z. B. BP3 nur mit P3 im Quartal abrechenbar). Wird 
P3 gestrichen, da schon 2 Zusatzpauschalen abgerechnet, entfällt auch die dazugehörige BP3

 Streichung von Fällen
Zur Streichung ganzer Fälle kann es aus folgenden Gründen kommen: Sofortabrechnung zu oft, Kassen IK 

des Versicherten ungültig, Fall wurde einem Praxispartner zugeteilt.
Diese Fälle sind gesondert im Abrechnungsbrief oder der Empfangsbescheinigung dargestellt

60 Abrechnungsschulung Orthopädie



ELEKTRONISCHES KORREKTURVERFAHREN

 Abrechnungskorrekturen können bis zu 12 Monate lang nach Ende des Quartals über die Vertragssoftware 
durchgeführt werden.
Beispiel: Leistung am 17.02.  Nachabrechnung/Korrektur bis 31.03. des darauffolgenden Jahres möglich

 wichtig ist hierbei, dass Sie immer den gesamten Behandlungsfall erneut übermitteln und nicht nur die 
einzelnen Leistungsziffern, die Sie korrigieren möchten. Der bisherige Datensatz (Leistungen/Diagnosen) wird 
dann für diesen Behandlungsfall komplett durch die neu übermittelten Daten ersetzt.
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ABLEHNUNGEN DURCH DIE KV

 Es gibt bei allen 140a -Verträgen eine Regelwerksprüfung seitens der KV. Aufgrund dieser Prüfung werden 
Leistungen, die sich im GZK befinden und bei 140a Patienten über die KV abgerechnet werden direkt aus der 
KV Abrechnung gestrichen.

 Der Behandlungsfall kann innerhalb von 12 Monaten nach Ende des Leistungsquartals elektronisch über die 
Vertragssoftware nachabgerechnet werden
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Bitte beachten Sie: In den meisten Fällen wird nicht der gesamte Fall von der KV abgewiesen. 
Einzelne Ziffern können stehen bleiben.
Bitte stellen Sie vor einer Nachabrechnung über den Vertrag sicher, dass für diesen Patienten keine 
Leistungen von der KV vergütet wurden.
So vermeiden Sie eine versehentliche „Doppelabrechnung“



AGENDA
1 Versicherteneinschreibung

2 Sofortabrechnung nach Einschreibung 
(SANE)

3 Vergütungs- und Abrechnungssystematik

4 Pharmaquoten

5 Datenübermittlung und Abrechnungsbrief

6 Internetauftritt



www.medi-verbund.de
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www.medi-arztportal.de

 Hier stehen Ihnen alle Dokumente den Facharztvertrag betreffend (z.B. Abrechnungsnachweis oder 
Abrechnungsempfangsbestätigung) in digitaler Form zur Verfügung

 Hier können Sie Ihre bei uns hinterlegten, persönlichen Daten einsehen und uns Änderung zeitnah, einfach 
und komfortabel mitteilen

 Ihre persönlichen Zugangsdaten und alle relevanten Informationen zum MEDIVERBUND Arztportal erhalten 
Sie mit Ihrem Starterpaket
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www.medi-arztsuche.de
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www.medi-arztsuche.de



ABRECHNUNGSKALENDER
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Den Kalender mit den wichtigsten Terminen finden Sie im 
Bereich  Abrechnungsunterlagen
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garrioCOM:
DER SICHERE 
MESSENGER
FÜR IHRE PRAXIS

Nutzen Sie die neue App garrioCOM, um mit 
Ihren Patientinnen und Patienten zu 
kommunizieren und Ihren Praxisalltag zu 
entlasten.

IHRE VORTEILE:

• Entlastung der Telefonie durch digitale
Bestellung von Rezepten und AU

• sichere Kommunikation – inklusive Austausch 
von Bildern und Dateien

• Videosprechstunde 

• patientenbezogene Chatfunktion

• digitale Bereitstellung von Formularen

• webbasiert und intuitiv – keine Installation 
notwendig

• DSGVO-konform

• von Praxisteams entwickelt

Bestellen Sie garrioCOM unter 
www.garrio.de/bestellung.
Wir schalten Ihnen den Messenger und 
alle Funktionen für Ihre Praxis frei.

garrioCOM auf 
einen Blick – in 
diesem Video:

BADEN-WÜRTTEMBERG



www.medi-verbund.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Noch Fragen? Sie erreichen uns unter:
  Frau Wehrle:   0711 80 60 79 182  
  Frau Markan:  0711 80 60 79 280  Abteilung Abrechnung: 0711 806079-0
 vertraege@medi-verbund.de

http://www.medi-verbund.de/
mailto:vertraege@medi-verbund.de?subject=Pneumologievertrag
mailto:vertraege@medi-verbund.de?subject=Pneumologievertrag
mailto:vertraege@medi-verbund.de?subject=Pneumologievertrag
https://www.medi-verbund.de/
https://www.medi-verbund.de/blog
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